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Betrifft: Entwurf einer Wettbewerbsgesetznovelle 2007 

Begutachtung; Stellungnahme 
 
 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

Der vorliegende Entwurf eines Sammelgesetzes soll entsprechend dem Versen-

dungsschreiben Teil des Budgetbegleitgesetzes 2007 werden und im Rahmen des-

sen als Regierungsvorlage dem Nationalrat zur Behandlung übermittelt werden. Da-

zu wird auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 

26. Jänner 2007, BKA-603.722/0001-V/2/2007, – betreffend Vorbereitung eines Bud-

getbegleitgesetzes 2007, Vorgangsweise – verwiesen. Abgesehen davon, dass le-

diglich solche legistische Vorhaben für die Aufnahme in das Budgetbegleitge-

setz 2007 in Frage kommen, die finanzielle Auswirkungen insbesondere im Hinblick 

auf das zu erlassende Bundesfinanzgesetz 2007 haben, ist vor allem darauf hinzu-

weisen, dass der vorliegende Entwurf in weiten Bereichen nicht in den Wirkungsbe-

reich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit fällt (do Bundesministerium 

wurde vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst bereits am 7. Februar 2007 infor-

mell darauf hingewiesen). Inzwischen liegt auch die ausdrückliche Ablehnung des 

maßgeblich von dem Gesetzesvorhaben betroffenen Bundesministeriums für Justiz 

vor.  
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Vor diesem Hintergrund ist es dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nicht mög-

lich, dieses Vorhaben in die zu erstellende Regierungsvorlage eines Budgetbegleit-

gesetzes 2007 einzubeziehen. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt da-

her auch davon Abstand, das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz im Einzelnen zu 

begutachten. Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Entwurf jedenfalls 

in legistischer Hinsicht noch einer eingehenden Überarbeitung bedarf (z.B. Formulie-

rung der Novellierungsanordnungen und der In-Kraft-Tretens-Bestimmungen, Ver-

wendung von gesetzlichen Kurztiteln, Angabe der Kompetenzgrundlage im Allgemei-

nen Teil der Erläuterungen, Gestaltung der Textgegenüberstellung) 

 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 

22. Februar 2007 
Für den Bundeskanzler: 

Georg LIENBACHER 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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